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Anlässe und Termine 
 
Mittwoch, 18.09.2024, 14.00 Uhr, Spiel- 
und Jassnachmittag 50+, FraueNesslau,  

Religionszimmer Kloster, Neu St. Johann 

Mittwoch, 18.09.2024, 15.00 Uhr, Fiire mit 
de Chliine, Evang.-ref. Kirche und Kath.  

Pfarrei Neu St. Johann, Kirche, Nesslau 

Freitag, 20.09.2024, 08.50 - 16.00 Uhr,  
Natur verbindet - Natursteinmauer  
erneuern, WWF, Treffpunkt vor Restaurant 

Ochsen, Stein 

Freitag, 20.09.2024, 09.00 - 16.00 Uhr,  
Natureinsatz Alp Risi, WWF, Treffpunkt  

vor Restaurant Ochsen, Stein 

Freitag, 20.09.2024, 17.00 Uhr, 
Kinderkirche, Evang.-ref. Kirche, Ennetbühl 

Sonntag, 22.09.2024, 08.00 - 16.00 Uhr, 
Flohmarkt, Büelensaal, Nesslau 

Sonntag, 22.09.2024, 16.30 - 18.30 Uhr, 
Überparteiliche Wahlfeier, Brauerei  

St. Johann, Neu St. Johann 

Mittwoch, 25.09.2024, 17.30 Uhr, Beobach-
tung Hirschbrunft, Naturschutzverein  

Ebnat-Kappel - Nesslau, Bahnhof, Nesslau 

Freitag, 27.09.2024, 18.30 Uhr, Kulinari-
scher Leseabend, Bibliothek Nesslau,  
Restaurant Freihof, Germen, Nesslau 

Samstag, 28.09.2024, 08.50 - 16.00 Uhr, 
Natur verbindet - Natursteinmauer  
erneuern, WWF, Treffpunk vor Restaurant  

Ochsen, Stein 

Montag, 30.09.2024 - Sonntag, 20.10.2024, 
09.00 - 17.00 Uhr, Wildsaison, Bergrestau-

rant Wolzenalp, Nesslau 

Mittwoch, 02.10.2024, Viehschau Nesslau, 
Berstel, Nesslau 

Freitag, 04.10.2024 - Sonntag, 06.10.2024, 
ab 11.00 Uhr, Metzgete, Restaurant Gemsli, 

Neu St. Johann 

 

Altmetallsammlung 

 

Deponierung bei Sammelplätzen  

nur am Mittwoch, 9. Oktober 2024! 
Die Details mit den Sammelstandorten kön-

nen Sie der Website www.nesslau.ch/Neuig-

keiten entnehmen.  

Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie sind 

verpflichtet, grössere Mengen direkt dem Re-

cycling zuzuführen.  

Nicht mitgenommen werden: Kühlschränke, 

Kühltruhen, Pneus, Batterien, Büroelektronik, 

Elektro-Haushaltsgeräte, gefüllte Eisenfässer, 

brennbare Materialien, Flüssigkeiten und Keh-

richt. Es darf kein Öl auslaufen! Öl ist separat 
zu entsorgen. 

 
 

Aus dem Energietal  
 

Das Zuekunftspäckli ist da! 
Energietal Toggenburg präsentiert mit grosser 

Freude ein Zuekunftspäckli. Seit 1. September 

können Sie Nachhaltigkeit auf einfache Art er-

leben. Sie buchen während vier Wochen ein 

Zuekunftspäckli und erhalten kostenlos einen 

gut gefüllten Seesack. Mit diesen Gegenstän-

den können Sie mehr Nachhaltigkeit in Ihren 

Alltag bringen. Sei es, indem Sie die Alufolie 

durch ein Bienenwachstüechli ersetzen, Sai-

sonfrüchte und -gemüse einkaufen oder die 

Chemie durch natürliche Helfer im Haushalt er-

setzen. Nach vier Wochen muss das Päckli zu-

rückgegeben werden - wobei ein Teil der Ge-

genstände zu Hause behalten werden kann. 

Das Angebot im Seesack wird ergänzt durch die 

Internetseite https://zuekunftspäckli.ch. Dort 

finden Sie weitere Informationen, Links und 

konkrete Tipps für ein nachhaltigeres Leben. 

Bestellen Sie ein Zuekunftspäckli zu Ihnen nach 

Hause und testen gleich selber, was verändert 

werden könnte. 

 

 

nesslau 

Wasserversorgung Krummenau wird inkorporiert 
Im Februar vor einem Jahr beantragte der Verwaltungsrat der Wasserversorgung Krummenau, ihre 

Körperschaft in die Politische Gemeinde Nesslau zu inkorporieren. Ihr Versorgungsgebiet mit Trink-, 

Brauch- und Löschwasser erstreckt sich über die Politischen Gemeinden Ebnat-Kappel und Nesslau. 

Der Antrag löste eine ganze Palette von rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Abklärungen 

aus, begonnen mit der Frage der Zuständigkeit. Da das Teilgebiet von Ebnat-Kappel etwas weniger 

Stimmberechtigte zählt, liegt die Verantwortung für eine Übernahme bei der Gemeinde Nesslau, die 

bereits seit rund vier Jahren im Auftragsverhältnis den technischen Betrieb der Krummenauer Was-

serversorgung führt.  

Die Bürgerschaft der Wasserversorgung Krummenau stimmte im Frühling der Auflösung ihrer Korpo-

ration per 31. Dezember 2024 zu. Die vorbereitete Inkorporationsvereinbarung wurde von ihr am 

6. September 2024 verabschiedet und unterliegt in den Politischen Gemeinden Ebnat-Kappel und 

Nesslau dem fakultativen Referendum (Inserat siehe Innenseite). Die Referendumsfrist dauert vom 

21. September 2024 bis 30. Oktober 2024. Der Vertrag kann währenddessen auf der Website oder 

im Gemeindehaus, Foyer Dachgeschoss, eingesehen werden. 

Wasserversorgungen sind nach dem Verursacherprinzip zu führen. Die Gemeinde Ebnat-Kappel be-

teiligt sich mit einem einmaligen Beitrag von Fr. 500'000.00 an dem per 31. Dezember 2024 beste-

henden Fremdkapital. Die entsprechende Vereinbarung zwischen den politischen Gemeinden unter-

liegt in Ebnat-Kappel dem fakultativen Referendum. Zudem ist die Nachbargemeinde verpflichtet, 

sich an Löschwasserprojekten, die ihr Teilgebiet betreffen, mit ausserordentlichen Beiträgen von 

20 Prozent zu beteiligen. 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Nesslau 

Mittwoch, 18. September 2024 
Ausgabe Nr. 13 / 2024 



 
 

Aus dem Gemeinderat 
 

Referendumsvorlage 
(fakultatives Referendum gemäss Art. 23  
Bst. d Gemeindegesetz, Art. 13 Gemeindeordnung) 

Gegenstand: 

Inkorporationsvereinbarung 
zwischen der Wasserversorgung Krummenau 

und den Politischen Gemeinden Ebnat-Kappel 

und Nesslau betreffend Inkorporation der 

Wasserversorgung Krummenau in die Politi-

sche Gemeinde Nesslau 

Referendumsfrist:  

21. September 2024 bis 30. Oktober 2024 

Öffentliche Auflage Referendumsbegehren: 

Gemeindehaus Nesslau, Foyer Dachgeschoss 

Quorum Zustandekommen Referendumsbe-

gehren: 270 gültige Unterschriften 

Ein allfälliges Referendumsbegehren ist vor 

Ablauf der Referendumsfrist schriftlich dem 

Gemeinderat Nesslau einzureichen. 

 
 
Festlegung Gewässerräume - Auflage 
Die Vorprüfungs- und Mitwirkungsverfahren 

für die Festlegung der Gewässerräume, die ein 

Bestandteil der Ortsplanungsrevision darstel-

len, sind abgeschlossen. Im Rahmen der Mit-

wirkung erfolgten vier Eingaben, die vom zu-

ständigen Ingenieurbüro bearbeitet wurden. 

Der Gemeinderat hat die entsprechenden Son-

dernutzungspläne zur Festlegung der Gewäs-

serräume und Teilzonenpläne betreffend Auf-

hebung von Baulinien genehmigt und erlassen. 

Die entsprechenden Unterlagen sind auf der 

Website ersichtlich und liegen im Gemeinde-

haus Nesslau, Foyer Dachgeschoss, während 

der Einsprachefrist vom 19. September 2024 

bis 18. Oktober 2024 öffentlich auf (Inserat 

siehe nächste Spalte). Bitte beachten Sie, dass 

- da es sich um eine Gesamtauflage handelt - 

die Grundeigentümerinnen und Grundeigentü-

mer keine persönliche Anzeige erhalten. 

 

 

 

 
 

Aus dem Gemeinderat 
 

Öffentliche Auflage 
Der Gemeinderat hat gestützt auf Art. 23, Art. 

29 sowie Art. 41 des Planungs- und Baugesetzes 

(sGS 731.1; abgekürzt PBG) am 27. August 2024 

erlassen: 
 

Festlegung Gewässerräume mit Son-
dernutzungsplänen und Baulinien 
Für folgende Gewässer liegen die Projekt- und 

Planunterlagen öffentlich auf: 

- Lütisbach, Holdertobelbach, Antrütibach, 

Stampfbach, Trijenbach, Rainbach, Risibach, 

Rossfallenbach, Stigenbach, Gublenbach, 

Dorfbach Ennetbühl, Gampibach, Stigelen-

bach, Dörflibach, Haselbach, Geisswisbach, 

Tobelbach, Rambach, Löchlibach, Rietbad, 

Melbengochtbach, Oberlaui, Thur  

- Gewässerräume ausserhalb Siedlungsgebiet 

- Planungsberichte 

- Übersichtsplan Gewässerraum ausserhalb 

Bauzone 
 

Mit der Festlegung der Gewässerräume für 

Fliessgewässer durch Sondernutzungspläne und 

Baulinien wird der Raumbedarf geregelt, der die 

natürlichen Funktionen der Gewässer, den 

Hochwasserschutz und die Gewässernutzung 

gewährleisten. 
 

Auflageort: 

Gemeindehaus Nesslau, Foyer Dachgeschoss 
 

Auflagefrist: 

19. September 2024 bis 18. Oktober 2024 
 

Sämtliche Unterlagen sind während der Aufla-

gefrist zudem unter www.nesslau.ch/Neuigkei-

ten ersichtlich. 
 

Rechtsmittel: 

Innerhalb der Auflagefrist kann gegen die Fest-

legung der Gewässerräume nach Art. 36a GSchG 

mit Sondernutzungsplänen und Baulinien beim 

Gemeinderat Nesslau, Hauptstrasse 24, 9650 

Nesslau, schriftlich Einsprache erhoben werden. 

Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein eigenes 

schutzwürdiges Interesse dartut. Die Einsprache 

hat eine Darstellung des Sachverhalts, eine Be-

gründung sowie einen Antrag zu enthalten. 

 

 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
Einführung neues Logo 
Seit Längerem hegte der Wunsch, für die Politi-

sche Gemeinde Nesslau, die in ihrer heutigen 

Form immerhin schon über zehn Jahre besteht, 

ein Logo einzuführen. Das Wappen, das selbstver-

ständlich auch weiterhin gültig ist und eingesetzt 

wird, macht einem einheitlichen Erscheinungsbild 

Platz. An der letzten Bürgerversammlung wurde 

es vorgestellt und wird in diesen Tagen eingeführt. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vielleicht fragen Sie sich nun, was das Logo aussa-

gen will? Die einfache Antwort: Nesslau Punkt. 

 

 

Aus dem Einwohneramt 
 

Geburten 
Schmid Mario, geb. 23.06.2024 in Uznach, Sohn 

des Schmid Dominik und der Schmid Christa, 

wohnhaft in Nesslau, Laufen-Bühl 461 

Egli Melchior, geb. 28.06.2024 in Nesslau, Sohn 

des Egli Roman und der Brühlmann Martina, 

wohnhaft in Nesslau, Achenriet-Laad 1070 

Stauffacher Ben, geb. 17.07.2024 in St. Gallen, 

Sohn des Stauffacher Werner und der Stauffa-

cher Corina, wohnhaft in Neu St. Johann,  

Spitalstrasse 12 

 
 

Aus dem Einwohneramt 
 
Rutz Mick, geb. 31.07.2024 in Lachen, Sohn des 

Rutz Peter und der Trütsch Tanja, wohnhaft in 

Krummenau, Dorf 1227 

Huser Laura, geb. 03.08.2024 in Herisau, Tochter 

des Huser Ueli und der Huser Anna, wohnhaft in 

Ennetbühl, Nüsslisbühl 1963 

Roth Charlie, geb. 06.08.2024 in Grabs, Sohn des 

Roth Michael und der Roth Seraina, wohnhaft in 

Nesslau, Dofi-Laad 1205 

Egli Linus, geb. 09.08.2024 in Grabs, Sohn des Egli 

Reto und der Egli Marlies, wohnhaft in Nesslau, 

Dickenstrasse 17  

Scherrer Eline, geb. 17.08.2024 in Uznach, Toch-

ter des Scherrer Ueli und der Rutz Martina, wohn-

haft in Neu St. Johann, Vierhüser-Schlatt 1674 

Raschle Lauro, geb. 18.08.2024 in Grabs, Sohn des 

Raschle Kilian und der Raschle Patricia, wohnhaft 

in Ennetbühl, Hürbligen 1403 

Spirig Dave, geb. 26.08.2024 in Chur, Sohn des 

Brander Matthias und der Spirig Karin, wohnhaft 

in Nesslau, Königsstrasse 3 

 

Trauung 
Rutz Daniel und Tischhauser Doris, wohnhaft in 

Neu St. Johann, Schlättli-Schlatt 1648, getraut am 

11.07.2024 in Wattwil 

 

Todesfälle 
Früh-Scherrer Verena, geb. 27.04.1969, wohnhaft 

gewesen in Nesslau, Klöster 65, gest. am 

08.07.2024 in Nesslau 

Scherrer-Bleiker Bertha, geb. 27.04.1930, wohn-

haft gewesen in Nesslau, Alterszentrum Churfirs-

ten, gest. am 29.07.2024 in Nesslau 

Gurtner-Zuber Anita, geb. 01.06.1955, wohnhaft 

gewesen in Neu St. Johann, Sidwaldstrasse 24,  

gest. am 06.08.2024 in Grabs 

Fässler Daniel, geb. 24.05.1963, wohnhaft gewe-

sen in Nesslau, Kirchplatz 647, gest. am 

15.08.2024 in Grabs 

Willi Leonz, geb. 24.04.1943, wohnhaft gewesen 

in Nesslau, untere Büelenstrasse 8, gest. am 

20.08.2024 in Nesslau 


